
Sehr geehrter Herr Scharpff, 

die Gemeinde Weßling hat eine Plakatierungsverordnung erlassen, in der auch 
das Plakatieren von Wahlwerbung beschrieben ist.  

Sie können sich die Verordnung über folgenden Link aufrufen: 

https://www.gemeinde-
wessling.de/fileadmin/Gemeinde_Wessling/Dateien/Ortrecht/Plakatierungsver
ordnung_Gemeinde_Wessling_2023-07-07_unterschrieben_gescannt.pdf 

Grob zusammengefasst: Wahlwerbeplakate sind in der Gemeinde Weßling (mit 
ihren Ortsteilen) nur an den dafür vorgesehenen Plakatwänden und auch nur 
sechs Wochen vor der Wahl zugelassen.  

Sie haben je Plakatwand einen Platz, der sich nach dem Ergebnis der letzten 
Europawahl richtet, frei bzw. zur Verfügung. An der Plakatwand wird eine 
einlaminierte Übersicht angebracht sein.  

Sollte die Plakatwand voll sein, haben Sie die Möglichkeit, um jede Plakatwand 
je ein Plakatständer aufzustellen.  

Das Plakatieren an Bäumen, Verkehrszeichen und Lichtmaster ist verboten. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Ines Lappe 
Leitung Bürgerservice 
  
Gemeinde Weßling 
Gautinger Straße 17 
82234 Weßling 
  
Tel.: 08153/404-45 
Fax: 08153/4109 (zentrale Faxannahme) 
E-Mail: leitungbuergerservice@gemeinde-wessling.de 
Internet: www.gemeinde-wessling.de 
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